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Satzung 
  

§ 1 Name und Sitz  

(1) Der Verein führt den Namen „Förderverein Syphonic Winds“. Er soll in das 
Vereinsregister eingetragen werden. Nach der Eintragung führt der Verein den Namenszusatz 
„e.V.“.  

(2) Sitz des Vereins ist Syke.  

§ 2 Zweck  

Zweck des Vereins ist die Förderung der Musik, insbesondere sinfonischer Blasmusik. Der 
Verein organisiert und fördert hierzu nichtkommerzielle Konzerte und Veranstaltungen, 
insbesondere für Musiker von Syphonic Winds in Syke. Außerdem fördert der Verein junge 
Musiker und setzt sich für deren nichtkommerzielle Musikausbildung ein.  

§ 3 Gemeinnützigkeit  

Diese Zwecke verfolgt der Verein auf ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Weise im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des 
Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder 
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 
begünstigt werden.  

§ 4 Geschäftsjahr  

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Rumpfgeschäftsjahr endet am 31. Dezember 
2008.  

§ 5 Mitgliedschaft  

(1) Mitglied kann jede natürliche und jede juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts werden.  



 

 

(2) Der Verein besteht aus aktiven und Fördermitgliedern (ordentliche Mitglieder) sowie aus 
Ehrenmitgliedern. Aktive Mitglieder sind die im Verein direkt mitarbeitenden Mitglieder; Fördermitglieder 
sind Mitglieder, die sich zwar nicht aktiv innerhalb des Vereins betätigen, jedoch die Ziele und auch den 
Zweck des Vereins in geeigneter Weise fördern und unterstützen.   

(3) Zum Ehrenmitglied werden Mitglieder ernannt, die sich in besonderer Weise um den Verein verdient 
gemacht haben. Hierfür ist ein Beschluss der Mitgliederversammlung erforderlich. Ehrenmitglieder sind von 
der Beitragszahlung befreit, sie haben jedoch die gleichen Rechte und Pflichten wie ordentliche Mitglieder 
und können insbesondere an sämtlichen Versammlungen und Sitzungen teilnehmen.  

§ 6 Rechte und Pflichten der Mitglieder  

(1) Die Mitglieder sind berechtigt, an allen angebotenen Veranstaltungen des Vereins teilzunehmen. Sie 
haben darüber das Recht, gegenüber dem Vorstand und der Mitgliederversammlung Anträge zu stellen. In 
der Mitgliederversammlung kann das Stimmrecht nur persönlich ausgeübt werden.   

(2) Die Mitglieder verpflichten sich, den Verein und den Vereinszweck, auch in der Öffentlichkeit, in 
angemessener Weise zu unterstützen.  

§ 7 Beginn/Ende der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft muss gegenüber dem Vorstand schriftlich beantragt werden. Über den schriftlichen 
Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand mit einfacher Stimmenmehrheit abschließend. Der Vorstand ist 
nicht verpflichtet, dem Antragsteller die Ablehnungsgründe mitzuteilen.  

(2) Ummeldungen in der Mitgliedschaft (von aktiver Mitgliedschaft auf Fördermitgliedschaft) müssen dem 
Vorstand spätestens drei Monate vor Ende des Geschäftsjahrs schriftlich mitgeteilt werden.   

(3) Die Mitgliedschaft endet   

a) mit dem Tod des Mitglieds,  

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum Schluss eines 
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei Monaten zulässig,  

c) durch Ausschluss aus dem Verein.  

(4) Ein Mitglied, das in erheblichem Maß gegen die Vereinsinteressen verstoßen hat, kann durch Beschluss 
des Vorstandes aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor dem Ausschluss ist das betroffene Mitglied 
persönlich oder schriftlich zu hören. Die Entscheidung über den Ausschluss ist schriftlich zu begründen und 
dem Mitglied zuzustellen. Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat ab Zugang schriftlich Berufung 
beim Vorstand einlegen. Über die Berufung entscheidet die Mitgliederversammlung. Macht das Mitglied 
vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, unterwirft es sich dem 
Ausschließungsbeschluss.  

§ 8 Organe  

Die Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

 

 



 

 

§ 9 Vorstand  

(1) Der Vorstand des Vereins besteht gemäß § 26 BGB aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzendem und 
dem Kassenwart. Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch ein Vorstandsmitglied vertreten. 
Die Vorstandsmitglieder sind von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

(2) Die Wahl des Vorstandes erfolgt durch die Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren. Der 
Vorstand bleibt jedoch auch nach Ablauf der Amtszeit solange im Amt, bis ein neuer Vorstand gewählt ist.  

§ 10 Mitgliederversammlung  

(1) Die Mitgliederversammlung ist jährlich vom 1. Vorsitzenden unter Einhaltung einer Einladungsfrist von 
zwei Wochen durch persönliche Einladung mittels Brief an die letztbekannte Anschrift der Vereinsmitglieder 
einzuberufen. Für die ordnungsgemäße Einladung ist die Textform ausreichend, sofern das Mitglied zuvor 
eingewilligt hat und dem Verein die E-Mail-Adresse oder Faxnummer bekannt ist. Dabei ist die vom 
Vorstand festgesetzte Tagesordnung mitzuteilen.  

(2) Die Mitgliederversammlung hat insbesondere folgende Aufgaben:  

a) Genehmigung des Haushaltsplans für das kommende Geschäftsjahr,  

b) Entgegennahme des Rechenschaftsberichts des Vorstands und dessen Entlastung,  

c) Wahl des Vorstands,  

d) Festsetzung der Höhe des Mitgliedsbeitrages,  

e) Beschlüsse über Satzungsänderung und Vereinsauflösung,  

f) Beschlüsse über die Berufung eines Mitglieds gegen seinen Ausschluss durch den Vorstand.  

(3) Der Vorstand hat unverzüglich eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn das 
Vereinsinteresse es erfordert oder wenn mindestens 5% der Mitglieder die Einberufung schriftlich und unter 
Angabe des Zwecks und der Gründe fordern.  

(4) Die Mitgliederversammlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder.   

(5) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 
Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist.  

§ 11 Mitgliedsbeiträge  

Die Mitgliedsbeiträge sind Jahresbeiträge und jeweils am 1. Januar eines Jahres im Voraus fällig. Über die 
Höhe des Jahresbeitrages entscheidet die Mitgliederversammlung.  

 § 12 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens  

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall seines bisherigen Zweckes fällt das Vermögen 
des Vereins an die Stadt Syke, die es unmittelbar und ausschließlich zur Förderung der Amateur- und 
Laienmusik zu verwenden hat.  

  

Festgestellt am 8. Oktober 2008, geändert am 6. Mai 2025.  


